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Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine durch Private 
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Version 7 (14.03.2022, ergänzt am 30.06.2022) 
 
 

Aufenthalt ohne Registrierung Ukrainerinnen und Ukrainer mit biometrischen Pässen können sich 
visumsfrei 90 Tage lang im Schengen-Raum aufhalten. 
 
Sie haben 90 Tage Zeit um den Status zu beantragen und müssen 
es nicht sofort tun. 
 
Flüchtlinge ohne Status S (Tourist) sind verpflichtet, sich 
selbständig um den Versicherungsschutz zu kümmern (innert 3 
Monaten seit Wohnsitznahme in der Schweiz). Dies wird hinfällig, 
wenn innert der genannten Frist eine Registrierung erfolgt. 

Aufenthalt mit Registrierung Online-Registrierung gemäss Link im E-Mail 
 
Bevor Sie die Anmeldung wegschicken, machen Sie davon eine 
Kopie. Diese Kopie sollen die Flüchtlinge aus der Ukraine solange 
bei sich tragen, bis sie den S-Ausweis erhalten haben! 
 
Die Bundesasylzentren in Altstätten/SG oder in Zürich sind 
geografisch am Nächsten: Öffnungszeiten jeden Tag von 
9:00-16:00 Uhr 
BAZ Altstätten   BAZ Zürich 
Bleichemühlistrasse 6  Duttweilerstrasse 11 
9450 Altstätten   8005 Zürich 
058 480 49 50   058 480 14 35 
 
1. Anmeldung Registrierung und Zustellung an das SEM 
2. Sie erhalten einen Termin für die Registrierung im Bundes-

Asyl-Zentrum und nehmen der Termin wahr! 
3. Sie erhalten einen Brief mit der Bestätigung des S-Status. Es 

muss sich aufgrund dieses Schreibens niemand beim 
Migrationsamt Thurgau melden! 

4. Sie erhalten einen Brief durch das Migrationsamt mit einem 
Termin bei der Ausweisstelle (Weinfelden oder Frauenfeld) 
und nehmen den Termin wahr. 

5. Sie erhalten den S-Ausweis per Post an die angegebene c/o 
Aufenthaltsadresse. 

6. Sie melden sich bei den Einwohnerdiensten der Stadt 
Weinfelden persönlich an und bringen den Ausweis S mit. 

In diesem Zusammenhang benötigen wir von Ihnen als Gastgeber 
eine schriftliche Bestätigung mit Ihrem Einverständnis, dass die 
gemeldeten Personen bei Ihnen wohnen dürfen (E-Mail). 
Ihre Gäste werden mit einer c/o Adresse mit Ihrem Namen 
angemeldet. 
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Einwohnerdienste Weinfelden Mo.-Fr. 09.00-11.30 Uhr 
Frauenfelderstrasse 10  Mo.-Mi. 13.30-17.00 Uhr 
8570 Weinfelden   Do. 13.30-18.00 Uhr 
071 626 83 83   Fr. 13.30-16.00 Uhr 

Heimatreisen Das Staatssekretariat für Migration hat festgelegt, dass bei 
Personen mit Schutzstatus S der Status widerrufen werden kann, 
wenn sich diese mehr als 15 Tage pro Quartal in der Ukraine 
aufhalten. Diese Regelung gilt nicht für Personen, welche belegen 
können, dass sie in der Ukraine Vorbereitung zur definitiven 
Rückkehr treffen oder schwer erkrankte nahen Angehörige 
besuchen. 
Wer eine solche Reise antritt, meldet sich vor der Abreise bei den 
Einwohnerdiensten. 
 

Aufenthalt in einem anderen 
Staat 

Der Widerruf des Schutzstatus S kann auch erfolgen, wenn sich 
Geflüchtete mehr als zwei Monate in einem anderen Staat als der 
Schweiz aufhalten. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass 
der Lebensmittelpunkt in das entsprechende Land verschoben 
wurde. 

Schulpflichtige Kinder Kinder ab dem 4. Altersjahr (Kindergarten) haben ein Anrecht auf 
Beschulung. Bitte melden Sie die Kinder bei der Schulverwaltung 
an. Eine Beschulung wird dann innert 14 Tagen in die Wege 
geleitet: 
 
Schulverwaltung Weinfelden  Mo.-Fr. 07.30-12.00 Uhr 
Freiestrasse 5               13.30-17.30 Uhr 
8570 Weinfelden 
071 622 33 10  

Tagesbetreuung für 
schulpflichtige Kinder 

Falls die Erziehungsverantwortlichen aufgrund einer Berufstätigkeit 
eine Tagesbetreuung für ihr Kind benötigen, können Sie sich bei 
uns melden. In der Tagesschule flic flac am Standort Paul Reinhart 
Schulhaus ist eine solche Betreuung möglich. Die Kosten sind 
einkommensabhängig. 

Berufstätigkeit Sämtliche Personen mit Schutzstatus S können ohne Wartefrist 
einer Arbeit nachgehen (auch Selbständigkeit). Dafür ist bei den 
Einwohnerdiensten das Formular 1 ausgefüllt und vom Arbeitgeber 
unterzeichnet einzureichen. Zudem benötigen wir den 
Arbeitsvertrag. 
Die Sozialen Dienste haben die Einnahmen aus Arbeitsleistung mit 
dem laufenden Sozialhilfeanspruch zu verrechnen. 
 
Siehe Anhang / Link im E-Mail (früheres E-Mail) 

Familiennachzug Ehegatten, eingetragene Partnerinnen und Partner und 
minderjährige Kinder von Schutzbedürftigen erhalten ebenso 
vorübergehenden Schutz. Ukrainerinnen und Ukrainer können 
aber selbstständig und frei in die Schweiz einreisen und hier 
Schutz bekommen. Familienzusammenführungen können also 
auch spontan geschehen. 
 

Reisefähigkeit Personen, die gemäss Beschluss des Bundesrates S-Status 
erhalten, können mit einem gültigen anerkannten Reisepass ohne 
Reisebewilligung ins Ausland reisen und in die Schweiz 
zurückkehren. Es gelten die Einreisebestimmungen der jeweiligen 
Einreiseländer. 
 

Übersetzungs- und 
Begleitdienste 

Für einfachere Aufgaben kann bei den Einwohnerdiensten 
angefragt werden. Diese vermittelt Freiwillige, welche sich dafür 
bereit erklärt haben. 
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Benützung ÖV innerhalb der 
Schweiz 

Die kostenlose Benützung des öffentlichen Verkehrs endet am 
31. Mai 2022 -> Siehe E-Mail als Anhang auf Deutsch und in 
ukrainischer Sprache 
 
Für die Reise in das Bundesasylzentrum BAZ zum vereinbarten 
Registrierungstermin sowie für die Reise in den Kanton nach 
Kantonszuweisung wird das SEM Fahrausweise abgeben. 

Halter von Hunden und Katzen Die Schweiz gewährt in Ausnahmefällen die Einreise von 
Heimtieren (Hunde und/oder Katzen) aus der Ukraine, welche 
nicht alle Einfuhrbedingungen erfüllen. Diese Möglichkeit besteht 
jedoch ausschliesslich für Hunde und Katzen, die ihre aus der 
Ukraine geflüchteten Besitzer als Heimtiere begleiten. 
Das nachfolgende Formular ist dafür auszufüllen und an die 
angegebene E-Mail-Adresse einzureichen: 
petsukraine@blv.admin.ch 
Siehe Anhang / Link im E-Mail (früheres E-Mail) 

Finanzielle Unterstützung Personen, welche den Status S anstreben und ein Gesuch beim 
SEM eingereicht haben, also vorläufig in der Schweiz bleiben und 
unterstützungsbedürftig sind, haben Anspruch auf 
Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe. 
 
Stadt Weinfelden   Mo.- Fr.  08.00 – 11.30 Uhr 
Soziale Dienste   Mo. - Do.13.30 – 17.00 Uhr 
Frauenfelderstrasse 8    
8570 Weinfelden   071 626 83 06  
 
Barauszahlungen; jeweils am Donnerstag, 08.30 – 11.30 Uhr 
 
 

Lebensgestaltung Klavierunterricht: ein pensionierter Herr bietet kostenlosen 
Unterricht an. Bei Interesse vermitteln wir gerne den Kontakt. 

Treffpunkt für Flüchtlinge Das COME IN führt wieder wöchentlich einen Treffpunkt durch. 
Jeweils am Montag ab 17.30 Uhr im kath. Pfarreizentrum 

Deutsch lernen für Erwachsene 
 
 

Das Migrationsamt des Kantons Thurgau hat das angekündigte 
Konzept für den Spracherwerb veröffentlicht. In Weinfelden 
werden ab dem Sommer die nachfolgend genannten Anbieter 
Kurse durchführen: 

 
 
Es werden nur Kurskosten von Sprachkursen vergütet, die auf 
einem anerkannten Sprachniveau basieren. 
 

Deutsch vor 4 Wir empfehlen für Kinder im Jahr VOR dem Kindergarteneintritt 
den Besuch einer Spielgruppe. In Weinfelden erfüllen alle 
Spielgruppen die Anforderung einer Sprachspielgruppe. Freie 
Plätze gibt es zur Zeit nur in der Spielgruppe Ameisli am Dienstag-
Nachmittag (Waldspielgruppe). 

 
Die Spielgruppe stellt die Rechnung für Kinder mit dem 
Schutzstatus S direkt der Stadt Weinfelden in Rechnung. 
 

Krankenkasse Bei bedürftigen Flüchtlingen werden die Sozialen Dienste eine 
KVG-Versicherung abschliessen. Die Anmeldung erfolgt bei der 
Krankenkasse Agrisano. 
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Die Prämien und Kostenbeteiligungen werden durch die Sozialen 
Dienste bezahlt. 

Haus- und Kinderärzte Bitte bei den Sozialen Diensten melden. 
Zahnärzte Zahnbehandlungen werden von den Sozialen Diensten nur 

aufgrund einer vorgängig erstellten Kostengutsprache 
übernommen. 
Für Zahnkorrekturen sind die Sozialen Dienste nicht zuständig. Die 
Sozialhilfe ist prioritär für die Finanzierung der 
Schmerzbekämpfung zuständig. 

Veterinärärzte Die Sozialen Dienst sind nicht für die Kostenfolge von veterinären 
Behandlungen zuständig. 

Privathaftpflichtversicherung Beachten Sie, dass Flüchtlinge, welche privat untergebracht 
werden in der Regel über die Privathaftpflichtversicherung  
der aufnehmenden Familie gedeckt sind. Achtung: Bei 
Einzelpersonen welche Flüchtlinge aufnehmen, sollte die Deckung 
genau geprüft werden und allenfalls auf eine 
"Mehrpersonendeckung" erweitert werden. Schäden, welche diese 
Flüchtlinge am Eigentum der Gastgeber machen sind über die 
eigene Privathaftpflicht nicht versichert. 
 
Bei einem länger andauernden Aufenthalt (Richtwert 6 Monate) 
kann der Abschuss einer individuellen Haftpflichtversicherung 
sinnvoll sein. Insbesondere auch, wenn Schutzbedürftige eine 
eigene Wohnung anmieten. 

Fahrzeughalter 
Haftpflichtversicherung 

In der Schweiz kann für ein Auto nur dann eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden, wenn das Auto ein 
Schweizer Kennzeichen hat. 
Es ist deshalb genau zu prüfen, wie lange die ukrainische 
Haftpflichtversicherung gültig ist. Wenn der Versicherungsschutz 
nicht mehr besteht, ist das Auto in der Schweiz anzumelden. 

Fahrzeughalter 
Führer- und Fahrzeugausweise 
 
Strassenverkehrsamt Thurgau 
058 345 35 99 

Das Strassenverkehrsamt des Kantons Thurgau hat ein Merkblatt 
mit den häufig gestellten Fragen erstellt. 
 
Das Merkblatt wird als pdf-Datei dem E-Mail angefügt. 
Das Merkblatt liegt nun auch übersetzt in ukrainischer Sprache vor 
(siehe E-Mail Anhang) 

Finanzierung Unterkunft inkl. 
Nebenkosten und Einrichtung 

Sie als Gastfamilien können bei den Sozialen Diensten den Antrag 
gemäss Anhang einreichen, wenn Sie für die Gewährung von 
Logis eine Entschädigung wünschen. Sie erhalten pro Monat Fr. 
200.00 pro Erwachsene und Fr. 100.00 pro Kind. Die Sozialen 
Dienste prüfen aufgrund des Antrages, ab wann eine 
Anspruchsberechtigung besteht. Der Antrag muss im Original 
eingereicht werden (nicht elektronisch). 
Die Entschädigung ist unabhängig der Anzahl zur Verfügung 
gestellter Zimmer zu verstehen. 
Sämtliche Änderungen im Haushalt betreffend der Anzahl 
Personen sind den Sozialen Diensten unaufgefordert zu melden. 

Keine Steuerpflicht für 
Einkünfte der Gastgeber 

Die kantonale Steuerverwaltung teilt mit: 
Bei Entschädigungen für Unterkünfte durch Gemeinden an 
Gastgeber von Flüchtlingen aus der Ukraine wird aus 
verfahrensökonomischen Gründen nicht von einem steuerbaren 
Einkommen ausgegangen. 

Babynahrung Kostenlos wird Babynahrung ab 6 Monaten und ab 12 Monaten 
abgegeben. Bei Interesse bei der Stadtverwaltung melden, wir 
vermitteln den Kontakt. 

Lebensmittel  Coop Pronto Shop Tankestelle Weinfelden gibt kostenlos Lebens-
mittel ab, welche am Vortag abgeschrieben werden mussten. 
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Diese können am Morgen ab 06.00 abgeholt werden. Die 
Flüchtlinge müssen sich ausweisen können. 

 
Diese Angaben werden ergänzt und angepasst, sobald neue Informationen zur Verfügung stehen. Dort wo 
uns die Angaben der Gastgeber bekannt sind, orientieren wir Sie über diese Neuerungen. 
 
Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an uns. Wir bemühen uns, klare Anhaltspunkte geben zu können. 
 
 
EINWOHNERDIENSTE WEINFELDEN 
Leiter Einwohnerdienste 

 

 

Roger Häfner-Neubauer  
 


